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Zugegeben: meine anfängliche Begeiste-
rung hielt sich in Grenzen, als ich dem 
Luzerner Moot Court zugeteilt wurde. 
Ich erinnere mich noch genau an den 
Tag, an dem ich erfuhr, dass mir für 

die Seminararbeit anstelle meines 
Wunschthemas die zweitletzte Priori-
tät auf  der Anmeldeliste zugewiesen 
wurde. Die Ernüchterung war gross – 
zumal ich mir unter einem Moot Court 
nicht viel vorstellen konnte. Es galt 
aber, das Unvermeidliche zu akzeptie-
ren und das Beste aus der Situation zu 
machen. 

Den Universitätsalltag, insbesondere 
den Studiengang der Rechtswissen-
schaften, stellen sich Aussenstehende 

nicht selten trocken vor. Studieren 
heisst Vorlesungen besuchen, Theorie 
büffeln, Arbeiten schreiben und vor 
allem sehr viel lesen und lernen. An 
dieser Stelle bietet der Luzerner Moot 
Court eine willkommene Abwechs-
lung. Er gibt den Studierenden die 
Möglichkeit, nebst den fachlichen 
auch die praktischen Fähigkeiten 
zu erweitern. Er behandelt einen 
erfundenen Streitfall aus dem schwei-
zerischen Obligationenrecht, der 
von Studenten in einem simulierten 
Verfahren vor Gericht ausgetragen 
wird. Die Studierenden übernehmen 
die Rollen eines Anwalts oder einer 
Gerichtsschreiberin und erhalten so 
praktische Einblicke in die Tätigkei-
ten von Juristen.

Das tönt zwar alles schon mal interes-
sant, ich konnte mir aber noch immer 
nicht vorstellen, was denn konkret 
meine Aufgabe sein sollte. Deshalb 
nagte die Ungewissheit in mir weiter. 
Die Moot-Leiter, Prof. Dr. Andreas 
Furrer und Dr. iur. Andreas Galli, 
teilten uns 18 Teilnehmer in Dreier-
teams ein, in denen wir die Rollen als 
Anwalt des Klagenden, als Anwalt des 
Beklagten und als Gerichtsschreiber 
übernehmen würden. Ich wurde als 

Gerichtsschreiberin eingesetzt. Anhand 
von fingierten, aber realitätsnah 
konstruierten Dokumenten zu einem 
Rechtsfall (E-Mail-Verkehr zwischen 
den beteiligten Parteien, Kaufverträge, 
Expertisen und Gutachten) mussten 
wir nun den Sachverhalt ermitteln. Zu-
nächst war es Aufgabe des klagenden 
Anwalts, die Klageschrift zu verfassen. 
Diese wurde dann dem Anwalt des Be-
klagten zugestellt, welcher seinerseits 
die Klageantwort erstellen musste. Als 
Gerichtsschreiberin wurden mir beide 
Schriften übermittelt. Meine Aufgabe 
war es, einen Urteilsvorschlag auszu-
arbeiten. 

Die schriftliche Arbeit war aber nur ein 
Teil der Seminararbeit. Zwei Monate 
später folgte die Gerichtsverhandlung, 
wo unsere mündlichen Fähigkeiten 
und unser Verhandlungsgeschick 
gefragt waren. Der Prozess wurde in 
einem Hotel in Einsiedeln abgehal-
ten. Kurz nach Zimmerbezug erfolgte 
der erste Dämpfer: Eine kurzfristig 
angesetzte Zeugenaussage warf  ein 
vollkommen anderes Licht auf  den 
Streitfall. Die Vorbereitungen und 
Argumentationen, welche wir im Vor-
feld getroffen hatten, mussten erneut 
überprüft und an die veränderten 

Tatsachen angepasst werden. Zunächst 
herrschte blanke Ratlosigkeit. Gemein-
sam mit den anderen Gerichtsschrei-
bern suchte ich nach brauchbaren Lö-
sungen. Arbeiten bis spät in die Nacht 
war angesagt, um wenigstens ansatz-
weise auf  die geänderten Bedingungen 
und auf  die mündliche Verhandlung 
vorbereitet zu sein. 

Am Freitag kam es zum Showdown: 
Unsere mündlichen Plädoyers und 
Urteilsvorschläge waren vor dem 
Moot-Gericht vorzutragen. Dieses 
bestand aus erfahrenen Anwälten 
und Richtern. Nach dem Frühstück 
hatten wir nochmals die Gelegenheit zu 
üben, bevor am Nachmittag die ersten 
Verhandlungen durchgeführt wurden. 
Mein Prozess war erst auf  den späteren 
Nachmittag angesetzt. Um meine 
Nerven nicht unnötig zu strapazieren, 
verzichtete ich auf  die Teilnahme an 
den übrigen Verhandlungen. Ich wollte 
mir zusätzliche Verunsicherungen 
ersparen. Trotzdem war ich unglaub-
lich nervös. Im Uni-Alltag gibt es 
nicht gerade viele Gelegenheiten, das 
mündliche Auftreten zu üben. Und nun 
stand ich also drei prozesserfahrenen 
Juristen gegenüber, um mein erstes 
Urteil zu präsentieren. 

Nachdem meine Gruppenpartner 
ihre Plädoyers vorgetragen und sich 
den kniffligen Fragen der Richter 
gestellt hatten, war ich an der Reihe. 
Die 15 Minuten vergingen aber wie 
im Flug. Nachdem das letzte Wort 
gesprochen war, fiel mir ein unglaub-
lich grosser Stein vom Herzen. Auch 
ich hatte anschliessend noch einige 
Fragen der Richter zu beantworten, 
was mir aber auf  einmal gar nicht 
mehr allzu schwierig erschien. Die 
intensive Beschäftigung mit der 
Materie über einen Zeitraum von drei 
Monaten hatte sich ausbezahlt. Nach 
der Verhandlung folgte die konstruk-
tive Kritik durch die Richter. Es war 
unglaublich bereichernd, von diesen 
erfahrenen Juristen eine Rückmel-
dung zu er halten. Am Abend war 
die Erleichterung allen ins Gesicht 
geschrieben. Bei einem Bier oder Glas 
Wein liessen wir mit unseren Pro-
fessoren den Abend ausklingen. Von 
meinen anfänglichen Zweifeln war 
nichts mehr zu spüren.

* In der Rubrik «WB Aula» gibt der WB regelmässig ei-
nem Mitglied der Universität Luzern Gelegenheit, sich 
zu einem frei gewählten Thema zu äussern. Christina 
Arnold, Jahrgang 1992, ist in Willisau aufgewachsen
und studiert im sechsten Semester an der Rechtswis-
senschaftlichen Fakultät der Universität Luzern. 
Mehr zu Moot Courts: www.unilu.ch/mootcourts
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Klassenfoto vor dem Schulhaus Ebersecken im Schuljahr 1953/54. Lehrerin war die Willisauerin Louise Peyer (links 
aussen). Das Bild wurde zur Verfügung gestellt von Mariette Birrer-Kaufmann, Nebikon.

LESERBRIEFE

Falsche Versprechungen
Gehören Sie auch zu jenen Leuten, die 
heute täglich ihre Post erhalten? Viel-
leicht haben Sie keine Poststelle mehr 
in Ihrem Dorf, aber Hand aufs Herz, 
wird der Service nicht ebenso gut oder 
gar noch besser gewährleistet? Haben 
Sie sich kürzlich aufgeregt, dass Sie im 
Zug keinen Platz zum Sitzen hatten? Die 
Frage ist, ob dies zu jeder Zeit gewähr-
leistet werden muss oder ob es vor allem 
wichtig ist, dass wir überhaupt trans-
portiert werden. Die Schweiz verfügt üb-
rigens über eines der besten Netze beim 
öffentlichen Verkehr. Davon profitieren 
wir alle. Und nun stimmen wir über die-
se verlockende Initiative «Pro Service 
public» ab. Der Titel tönt gut, löst aber 
völlig falsche Versprechungen aus. Mit 
einem Ja zu dieser Initiative wird in der 
Verfassung verankert, dass bundesnahe 
Betriebe keinen Gewinn mehr erwirt-
schaften dürfen. Das heisst, in Zukunft 

wird es keine innovativen Ideen mehr 
geben, höchstens Besitzstandwahrung. 
Ganz sicher wird es auch keinen Ausbau 
geben, höchstens Abbau, denn wenn kei-
ne Mittel zur Verfügung stehen, werden 
Sparprogramme aktiviert. Es werden 
nicht nur die Kaderlöhne, diese sind 
bei dieser Initiative vor allem im Visier, 
sondern die Löhne aller Mitarbeitenden 
gekürzt werden. Und zum Schluss, wir 
von der Landschaft werden bestimmt 
die grossen Verlierer in dieser Übung 
sein, denn die Zentren werden kaum Ab-
bauübungen bei den Leistungen mitma-
chen. Wenn Sie also auch weiterhin auf  
einen guten Service public zählen wol-
len, dann lassen Sie diesen Hosenlupf  
und stimmen Nein, denn unsere Dienst-
leistungen sind gut!

Ida Glanzmann-Hunkeler, 
Nationalrätin CVP, Altishofen

Etikettenschwindel
Einen Monat vor der Abstimmung prei-
sen die Initianten ihre Initiative als 
Wundermittel für den Service public. 
So viel vorweg: Der Service public hat 
in der Schweiz einen hohen Qualitäts-
stand. Verbesserungsmöglichkeiten gibt 
es bestimmt immer. Fraglich ist jedoch, 
ob das Konzept der Initianten aufgeht.

Die Initiative macht keinerlei Vor-
gaben zur Qualität, genauso wenig wie 
zum Preis von Bahn, Telefon oder Post. 
Auch die Behauptung, dass die Initia-
tive den Service public in den Landre-
gionen verbessert, entbehrt jeglicher 

Grundlage. Die Initiative verbietet SBB, 
Post und Swisscom, Gewinne zu erzie-
len. Die Folge wäre, dass diese Gesell-
schaften nicht mehr in zukunftsträchti-
ge Projekte investieren könnten. Auch 
der Bund müsste in der Folge zusätzlich 
sparen, weil er von dieser Seite keine 
Dividende mehr erhält. Zuerst betrof-
fen ist in beiden Fällen die Landschaft. 
Die Initiative ist somit ein Etiketten-
schwindel. Wer einen starken Service 
public will, stimmt am 5. Juni Nein. 

Konrad Graber, Ständerat CVP, Kriens

Das vorhandene Geld 
gehört der Strasse
Am 5. Juni stimmen wir über die soge-
nannte Milchkuh-Initiative ab, welche 
eine faire Verkehrsfinanzierung er-
möglicht. Das Gruwndanliegen besteht 
darin, mittels einer gesicherten Finan-
zierungsstrategie das tägliche Ärger-
nis der Dauerstaus auf  den Schweizer 
Stras sen nachhaltig zu lösen. Jahr-
zehntelang hat der Bund die zahlrei-
chen Hauptverkehrsachsen aufgrund 
fehlender Mittel nicht ausbauen kön-
nen. Geld ist genug da – nutzen wir es! 
Wenn aber von jährlich 9 Mia. Franken 
Einnahmen aus dem Strassenverkehr 
über 5,2 Mia. in der allgemeinen Staats-
kasse versickern, ist das ungerecht und 
wenig zielführend. Nun wollen Bundes-
rat und Parlament den Treibstoff auf  
Vorrat um weitere 4 Rappen pro Liter 
verteuern, obwohl zum heutigen Zeit-
punkt noch völlig unklar ist, welche 

Mittel im Nationalstrassen- und Agglo-
merationsverkehrsfonds NAF zur Ver-
fügung stehen werden.

75% des Personenverkehrs und 60% 
des Güterverkehrs werden auf  der 
Stras se abgewickelt. Mit jährlich über 
21 000 Stunden Stau, Tendenz stark 
steigend, gibt es täglich nur Verlierer: 
Wir verlieren wertvolle Lebenszeit und 
somit Lebensqualität. Das Gewerbe 
verliert eine Menge Geld. Staus scha-
den nicht zuletzt auch unserer Umwelt. 
«Fehlende Mittel in der Bundeskasse» 
zählt in diesem Fall wirklich nicht: Das 
vorhandene Geld gehört der Strasse – 
und soll deshalb genau da zweckgebun-
den investiert werden!

Daniel Keller, Udligenswil, 
Kantonsrat SVP / Vorstandsmitglied 
TCS Sektion Waldstätte

Und der Markt für die Salle Modulable?
Welche Unternehmer würden eine Pro-
duktionshalle bauen, obwohl sie nicht 
wissen, welche Produkte sie dort fer-
tigen möchten und für welche Kunden 
sie bestimmt sind? Genau das passiert 
nun bei der Salle Modulable. Seit Mona-
ten wird über Standorte gestritten und 
neu auch über Betriebskosten verhan-
delt. Was fehlt, sind jegliche Angaben 
zu den Marktverhältnissen, den Kun-
denpotenzialen und der Konkurrenz-
situation. Wer sind die künftigen Kon-
kurrenten: das Stadttheater Sursee, das 

Opernhaus Zürich, die Mailänder Scala 
oder alle zusammen? Woher kommen 
die künftigen zusätzlichen Besucher: 
aus der Luzerner Landschaft, aus Ba-
den-Württemberg oder aus Übersee? 
Wie gross ist der Markt und welchen 
Anteil kann Luzern erkämpfen? Zurzeit 
sind die 500 Plätze im Luzerner Theater 
zu gut 70 Prozent ausgelastet. Man hat 
also Überkapazitäten. Künftig sollen es 
750 Plätze sein. Es müssten grosse zu-
sätzliche Kundensegmente erschlossen 
werden. Vielleicht ist das realistisch, 

vielleicht sogar eine einmalige Chance 
für Luzern. Ich weiss es nicht. Der vor-
liegende Machbarkeitsbericht umfasst 
gut 600 Seiten und fixiert bereits detail-
lierte Planvorgaben für die Innenräu-
me. Es gibt aber kein einziges A4-Blatt 
mit einem ersten einleuchtenden Busi-
nessplan. Dies gilt es – im Interesse der 
Sache – schnellstmöglich nachzuholen. 

Gaudenz Zemp-Lüthy, Kantonsrat 
FDP, Direktor Gewerbeverband Kanton 
Luzern

Die Rubrik «Leserbriefe» dient der 
freien Meinungsäusserung. Ein 
Anspruch auf  Veröffentlichung be-
steht nicht. Die Länge soll sich auf  
maximal 80 Zeilen beschränken 
(2700 Zeichen). WB
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